Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Wintergarten-Solution Satzkowski
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen der Wintergarten-Solution gegenüber Verbrauchern (§ 13 BGB). Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
2. Auftrag und Vertragsschluss
2.1 Unsere Angebote und Kostenvoranschläge sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind. 
2.2 Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch den Beginn der Ausführung der Leistung zustande. 
2.3 Nachträgliche Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der Textform.
3. Widerruf und Kündigung
3.1 Dem Kunden steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Hierüber wird der Kunde gesondert in einer Widerrufsbelehrung informiert. 
3.2 Kündigt der Kunde einen erteilten Auftrag gemäß § 648 BGB (freies Kündigungsrecht), ohne dass ein Widerrufsrecht besteht oder ausgeübt wurde, sind wir berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. Wir müssen uns jedoch dasjenige anrechnen lassen, was wir infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen ersparen oder durch anderweitige Verwendung unserer Arbeitskraft erwerben oder zu erwerben böswillig unterlassen. 
3.3 Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass ein Schaden oder eine Wertminderung überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als eine etwaige Pauschale ist.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1 Unsere Preise verstehen sich als Endpreise inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, zusammengefasst im Gesamtpreis. ( Ausgewiesene Mehrwertsteuer) 
4.2 Montage-, Fracht- und Verpackungskosten werden, sofern nicht anders vereinbart, gesondert ausgewiesen. 
4.3 Die Zahlung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, in zwei Schritten: Die erste Zahlung (Materialkosten, Fertigung, Berechnungen, usw,) nach Auftragsbestätigung, die Restzahlung (Montage/Leistung) nach Fertigstellung. 
4.4 Der Kunde kommt in Verzug, wenn er auf eine Mahnung nach Fälligkeit nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der Kunde in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zeitpunkt leistet. Im Verzugsfalle werden Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) berechnet.




5. Bauausführung und Mitwirkungspflichten
5.1 Der Kunde hat für einen ungehinderten Zugang zum Montageort zu sorgen. Strom- und Wasseranschlüsse sind vom Kunden kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
5.2 Erforderliche Baugenehmigungen sind vom Kunden einzuholen, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Kosten für Statiken oder Behördengebühren trägt der Kunde. 5.3 Hindernisse am Montageort (z.B. Pflanzen, Möbel, Vorhänge) sind vom Kunden vor Arbeitsbeginn zu entfernen. Geschieht dies nicht, sind wir berechtigt, den Mehraufwand für die Beräumung gesondert in Rechnung zu stellen.
6. Abnahme
Die Abnahme der Leistung erfolgt nach Fertigstellung. Die Leistung gilt auch dann als abgenommen, wenn wir dem Kunden nach Fertigstellung eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt haben und der Kunde die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat.
7. Gewährleistung (Mängelhaftung)
7.1 Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln. 
7.2 Geringfügige Farbabweichungen bei Glas oder Aluminiumprofilen, die innerhalb der branchenüblichen Toleranzen liegen, stellen keinen Mangel dar. 
7.3 Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung Eingriffe oder Veränderungen an den gelieferten und montierten Gewerken vornimmt oder vornehmen lässt.
8. Haftungsbeschränkung
8.1 Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
8.2 Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die für die Erreichung des Vertragszwecks wesentlich ist (Kardinalpflicht), ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. 8
.3 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Dies gilt auch für unsere Erfüllungsgehilfen.
9. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem jeweiligen Vertrag unser Eigentum.
10. Schlussbestimmungen
10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
10.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften.
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